
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marktgemeinde Niederaula, Ortsteil Niederjossa 
 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

im Bereich „Unterm Gleberück“ und „Struthfeld“ 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anre-
gungen (Frist bis zum 23.08.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederaula und Wettenberg, den 20.01.2020 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 

Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze) (09.07.2019) 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (11.07.2019) 
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (15.08.2019) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (10.07.2019) 
EnergieNetz Mitte GmbH (17.07.2019) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Eschwege (21.08.2019) 
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Landwirtschaft und Forsten 

(15.08.2019) 
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Naturschutz (21.08.2019) 
Kreisbauernverband Hersfeld-Rotenburg e.V. (27.08.2019) 
Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Straßenverkehrsbehörde (23.07.2019) 
Polizeipräsidium Osthessen, Regionaler Verkehrsdienst (18.07.2019) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (30.07.2019) 
Regierungspräsidium Kassel, Immissionsschutz (16.08.2019) 
Regierungspräsidium Kassel, Obere Naturschutzbehörde (22.08.2019) 
Regierungspräsidium Kassel, Obere Landesplanungsbehörde (15.08.2019) 
Regierungspräsidium Kassel, Wasserwirtschaft, Altlasten, Bodenschutz (14.08.2019) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

Avacon Netz GmbH (11.07.2019) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Breitenbach am Herzberg (14.08.2019) 
HessenForst, Forstamt Burghaun (22.08.2019) 
Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung der Industrie- und Han-

delskammer Kassel-Marburg und der Handwerkskammer Kassel (21.08.2019) 
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Bauaufsicht (19.08.2019) 
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Brandschutz, Rettungsdienst 

und Katastrophenschutz (01.08.2019) 
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Wasser- und Bodenschutz 

(25.07.2019) 
K+S KALI GmbH (01.08.2019) 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (07.08.2019) 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (16.07.2019) 

PLEdoc GmbH (11.07.2019) 
Regierungspräsidium Kassel, Bergaufsicht (07.08.2019) 
TenneT TSO GmbH (11.07.2019) 
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG (23.08.2019) 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Herr Uwe Greb (11.07.2019) 
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Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze) (09.07.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurde bereits ein entsprechender Hinweis auf 
das laufende Flurbereinigungsverfahren in die Begründung zur 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. Die Zufahrt zu dem 
südwestlich des Plangebietes gelegenen landwirtschaftlich genutzten Flurstück 34 
bleibt im Zuge der vorliegenden Planung unberührt und wird auch künftig nicht ein-
geschränkt. 
 
 

1. 

2. 
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Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (11.07.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, zumal durch die vorliegende 3. Änderung des Flächennutzungs-
planes noch keine konkreten Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet werden. 
Die Eingriffs- und Ausgleichsplanung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Unterm Gleberück“. 
 
 
 

1. 
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Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (15.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich jedoch kein 
weiterer Handlungsbedarf, zumal sich die Bahnanlagen erst weiter südlich der Bun-
desstraße B 62 befinden und im Zuge der vorliegenden Planung im Bereich nördlich 
der Bundesstraße unberührt bleiben. Insofern sind im Nahbereich zu den Bahnanla-
gen keine Baumaßnahmen vorgesehen.  
 
 
 
 

1. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (10.07.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Hinweise wurden jedoch zur weitergehenden Berücksichti-
gung bei Bauplanung und Bauausführung bereits zum Entwurf in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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EnergieNetz Mitte GmbH (17.07.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 14.07.2019 wurde seitens der 
EnergieNetz Mitte GmbH auf bestehende 1-kV-Stromversorgungsleitungen im Plan-
gebiet sowie auf die diesbezüglichen Vorgaben hingewiesen. Auf Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. Bei 
den im Plangebiet bestehenden Versorgungsleitungen handelt es sich ausschließlich 
um den vorhandenen Hausanschluss des Gebäudes Hausnummer 65, das im Zuge 
der Umsetzung des geplanten Vorhabens zurückgebaut wird. In diesem Zusammen-
hang wird künftig auch die Stromversorgung des Plangebietes neugeordnet. Die 
vorgebrachten Hinweise wurden, sofern sie auch für den geplanten Rückbau und die 
künftige Stromversorgung relevant sind, zur weitergehenden Berücksichtigung bei 
Bauplanung und Bauausführung bereits in die Begründung zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes aufgenommen. Der als Anlage zur Stellungnahme vom 14.07.2019 bei-
gefügte Lageplan wird zudem Bestandteil der Verfahrensunterlagen zum Bauleit-
planverfahren. 
 
 
 

1. 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Eschwege (21.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
- siehe nachfolgende Seiten - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Unterem Gleberück“ und „Struhtfeld“    Seite 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Berücksichtigung der straßenrechtlichen Vorgaben und Anfor-
derungen erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sowie im Zuge der 
konkreten Vorhabenplanung. 
 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf; der Anregung wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Diesbezüglich kann jedoch angemerkt werden, dass sich die Wahl der Zweckbe-
stimmung eines Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) bzw. einer entsprechenden Sonderbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 
Nr. 4 BauNVO ausschließlich nach planungsrechtlichen Kriterien ergibt und dabei 
letztlich auch der kommunalen Planungshoheit unterliegt. Die vorgebrachten Hinwei-
se sind daher auf Ebene der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung nicht 
abwägungserheblich, zumal eine hinreichende Bestimmtheit der Zweckbestimmung 
vorliegend gegeben ist. Die einschlägigen fachgesetzlichen und sonstigen Vorgaben 
und Anforderungen bleiben hiervon unberührt. Jedoch wird die Zweckbestimmung 
„Tank- und Rastanlage“ zur Klarstellung um den Zusatz „Autohof“ ergänzt, sodass 
den Hinweisen und Anregungen im Ergebnis Rechnung getragen werden kann.  

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Berücksichtigung der einschlägigen Vorgaben und Anforde-
rungen im Hinblick auf die Errichtung von Werbeanlagen an Bundesfernstraßen 
erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sowie im Zuge der konkreten 
Vorhabenplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 
„Unterm Gleberück“ erstellte Verkehrsuntersuchung wird jedoch entsprechend der 
vorgebrachten Hinweise und Anregungen ergänzt. Das Gutachten ist als Anlage zur 
Begründung zum Bebauungsplan Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. 
 
Um die 2017 erhobenen Knotenstrombelastungen zu validieren, wurde am 
05.11.2019 erneut eine Verkehrszählung am betroffenen Knotenpunkt durchgeführt. 
In der Summe lässt sich festhalten, dass der Zeitbereich am Vormittag gegenüber 
der Zählung im Jahr 2017 etwas stärker und der Zeitbereich am Nachmittag insge-
samt etwas schwächer belastet ist. Nachmittags zeigt sich insbesondere der südliche 
Knotenpunktarm erheblich weniger belastet, während die Nebenrichtung (AS Nie-
deraula) etwas höher belastet ist. Ein Vergleich der Spitzenstundenbelastungen mit 
den MSV-Werten aus der Straßenverkehrszählung 2015 ist im Übrigen nicht zielfüh-
rend. Zunächst basieren die Daten auf unterschiedlichen Zählstellen (die Zählstelle 
zur SVZ 2015 war zwischen Niederaula und dem Gewerbegebiet an der B 62). Dar-
über hinaus ist der MSV-Wert ein statistischer Wert, der die 50. Spitzenstunde über 
ein gesamtes Jahr abbildet. Dieser Wert wird auf Basis des DTV-Wertes (der bereits 
hochgerechnet ist) rechnerisch ermittelt. Somit lassen sich die in den Verkehrszäh-
lungen tatsächlich festgestellten Spitzenstundenbelastungen nicht mit dem statisti-
schen MSV-Wert vergleichen. Schließlich ist in der Spitzenstunde am Vormittag 
aufgrund der aktuell höheren Werte jedoch von einer etwas schlechteren Verkehrs-
qualität auszugehen. Der Linkseinbiegerstrom ist nach HBS mit der Qualitätsstufe C 
zu bewerten. Die maßgebende Spitzenstunde findet jedoch am Nachmittag statt. 
Hier wurde eine leichte Abnahme der knotenpunktbezogenen Verkehrsbelastungen 
im Vergleich zu 2017 festgestellt. Es ist mit geringfügig kürzeren Wartezeiten für den 
maßgebenden Linkseinbiegerstrom zu rechnen. Der Knotenpunkt kann unter den 
prognostizierten Belastungen auf Basis der aktuellen Zählung mit der Qualitätsstufe 
C bewertet werden. Die mittlere Wartezeit beträgt ca. 25 Sekunden. Somit ändert 
sich an den grundlegenden Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung vom 28.09.2017 
nichts. Die darin enthaltenen Empfehlungen bleiben bestehen. 

5. 
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Ein prüffähiger Lageplan und Schleppkurvennachweis sowie ein Markierungs- und 
Beschilderungsplan wird von einem Fachbüro für Erschließungsplanung erstellt und 
frühzeitig mit Hessen Mobil abgestimmt. Da das Verfahren zur Aufstellung der vorlie-
genden 3. Änderung des Flächennutzungsplanes jedoch unabhängig von der weite-
ren Vorhabens- und Verkehrsplanung zu sehen ist, da auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung noch keine bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet wird, wird die Vorbereitung des Abwägungs- und Satzungsbeschlusses über 
den Bebauungsplan zeitlich zurückgestellt und zunächst nur der Abwägungs- und 
Feststellungsbeschluss über die Flächennutzungsplan-Änderung auf der Grundlage 
der vorliegenden Beschlussempfehlungen gefasst. 
 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Ein prüffähiger Blendschutznachweis sowie ein entsprechender 
Pflanzplan werden im Zuge der weiteren Vorhabenplanung erstellt und mit Hessen 
Mobil abgestimmt. 
 
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf; entsprechende Schutzmaßnahmen oder Vorkehrungen gegen 
Verkehrslärmeinwirkungen sind im Plangebiet bzw. im Zuge des geplanten Vorha-
bens nicht erforderlich. 
 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bleibt diesbezüglich jedoch unberührt. 
Da das Verfahren zur Aufstellung der vorliegenden 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes unabhängig von der weiteren Klärung der straßenrechtlichen Vorgaben 
und Anforderungen sowie auch der weiteren Vorhabens- und Verkehrsplanung zu 
sehen ist, da auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung noch keine bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, wird die Vorbereitung des 
Abwägungs- und Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan zeitlich zurückge-
stellt und zunächst nur der Abwägungs- und Feststellungsbeschluss über die Flä-
chennutzungsplan-Änderung auf der Grundlage der vorliegenden Beschlussempfeh-
lungen gefasst. 
 
 
Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der vorliegenden 3. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen auf Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung in einem westlich gelegenen zweiten Teilgel-
tungsbereich zugleich weitere Flächen im Bereich „Struthfeld“ nördlich der Auto-
bahnausfahrt, die im Flächennutzungsplan bereits als „Gewerbliche Bauflächen“ 
dargestellt sind, im Sinne eines Flächentausches zugunsten einer künftigen Darstel-
lung von „Landwirtschaftlichen Flächen“ umgewidmet werden und somit künftig für 
eine städtebauliche Entwicklung nicht mehr infrage kommen. Die angesprochene 
kartografische Übersichtsdarstellung zur Lage des Plangebietes auf Seite 5 des 
Umweltberichtes ist demnach zutreffend, zumal dieser Bereich die vorgesehene 
Tauschfläche auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung umfasst, innerhalb derer 
zwar zum Vorentwurf des Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplan-Änderung 
zunächst noch der Standort für die geplante Hinweisvorrichtung planungsrechtlich 
gesichert werden sollte, die aber auch nach Herausnahme dieses Standortes weiter-
hin Bestandteil des Geltungsbereiches der Flächennutzungsplan-Änderung ist. 
 
 

10. 

11. 
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Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Landwirtschaft und Forsten 
(15.08.2019) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zu den angestrebten 
Festsetzungen des Bebauungsplanes auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Naturschutz (21.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die vorgebrachten Hinweise werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
berücksichtigt oder entsprechend ihres Gewichtes in die Abwägung der Belange 
i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
besteht diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

1. 

2. 

3. 
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Kreisbauernverband Hersfeld-Rotenburg e.V. (27.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Marktgemeinde Nie-
deraula hält nach Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB jedoch an der 
Planung in der vorgesehenen Form weiterhin fest. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die geplante Errichtung eines Autohofes an der Ausfahrt der Bundesautob-
ahn BAB 7 nördlich der Bundesstraße B 62 geschaffen werden. Derartige Anlagen 
sind auf eine verkehrsgünstige Lage unmittelbar an den entsprechenden Verkehrs-
wegen angewiesen, um die Versorgung der Verkehrsteilnehmer ohne lange Umwege 
und diesbezügliche Verkehrsbelastungen bedarfsgerecht zu gewährleisten. Aufgrund 
der konkreten Standortanforderungen und der engen Verknüpfung von Funktionalität 
und Standort sowie auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Verkehrsbewe-
gungen kommen innerörtlich gelegene Flächen für eine entsprechende Ansiedlung 
regelmäßig nicht in Betracht, sodass zwangsläufig Flächen im baulichen Außenbe-
reich in Anspruch zu nehmen sind. Der vorgesehene Standort umfasst bislang über-
wiegend intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen sowie ein aufgegebenes 
Wohngebäude mit zugehörigem Hausgarten und Grünflächen, das zurückgebaut 
werden soll. Insofern werden der Landwirtschaft im Bereich des Plangebietes zu-
nächst Flächen entzogen. Gleichzeitig werden jedoch auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung Flächen im Bereich „Struthfeld“ nördlich der Autobahnausfahrt, die im 
Flächennutzungsplan bereits als „Gewerbliche Bauflächen“ dargestellt sind, im Sinne 
eines Flächentausches zugunsten einer künftigen Darstellung von „Landwirtschaftli-
chen Flächen“ umgewidmet, sodass bauleitplanerisch in der Summe keine weiteren 
landwirtschaftlich genutzten Flächen überplant werden.  

1. 
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Zudem befindet sich das Plangebiet innerhalb eines verkehrlich vorbelasteten Berei-
ches, der vollständig von den unmittelbar angrenzenden Verkehrsflächen der Auto-
bahnausfahrt der BAB 7 und der Bundesstraße B 62 umgeben ist, was ebenfalls für 
den gewählten Standort und das geplante Vorhaben spricht. 
 
Zur Begründung der Planung und des geplanten Vorhabens kann weiterhin ausge-
führt werden, dass das allgemeine Mobilitätsverhalten sowie auch die anhaltende 
Zunahme des Schwerlastverkehrs in den letzten Jahren zu einem nach wie vor be-
stehenden Bedarf an Tank- und Rastanlagen entlang der Bundesfernstraßen geführt 
haben, die nicht nur der Versorgung der Verkehrsteilnehmer, sondern durch ihr 
Parkplatzangebot auch der Einhaltung von vorgeschriebenen Rast- und Ruhezeiten 
dienen. Da im Großraum Bad Hersfeld zahlreiche verkehrsintensive Nutzungen 
angesiedelt sind und die Region aufgrund der Lage im Bereich verschiedener Bun-
desfernstraßen nicht nur verkehrlich sehr gut angebunden ist, sondern auch über ein 
hohes Verkehrsaufkommen verfügt, sind in den letzten Jahren verstärkt Planungen 
unternommen und umgesetzt worden, auch die diesbezügliche Infrastruktur zu 
schaffen, die es insbesondere ermöglicht, die vorgeschriebenen Rast- und Ruhezei-
ten im Schwerverkehr einzuhalten. Dass jedoch weiterhin ein großer Bedarf an zu-
sätzlichen Lkw-Stellplätzen in Verbindung mit den zugehörigen Angeboten und Infra-
strukturen besteht, ist bereits angesichts der regelmäßig zu beobachtenden Rück-
staulängen auf den Rasthöfen an den umliegenden Bundesautobahnen augen-
scheinlich. Da der Bereich des vorliegenden Plangebietes für die Umsetzung eines 
solchen Vorhabens aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage sehr gut geeignet ist, 
wurden seitens der lu.pe GmbH & Co. KG, Günzburg, Planungen für die Errichtung 
einer entsprechenden Tank- und Rastanlage einschließlich zugehöriger Parkplatzan-
lage für Personen- und Lastkraftwagen vorgelegt. Mit der geplanten Errichtung des 
Rasthofes in Niederaula soll nicht nur ein Beitrag für die Verbesserung des Angebo-
tes im regionalen Kontext geschaffen werden, sondern auch ganz konkret im Ge-
meindegebiet eine Fläche für den ruhenden Schwerverkehr zur Verfügung gestellt 
werden, die aktuell dringend benötigt wird, zumal sowohl der Parksuchverkehr als 
auch die konkrete Standortwahl für die Einhaltung von Rast- und Ruhezeiten bislang 
weitgehend ungeordnet erfolgen. Demnach sieht die Marktgemeinde Niederaula 
sowohl ein übergeordnetes Interesse als auch einen konkreten Missstand, der im 
Zuge des Bauleitplanverfahrens städtebaulich geordnet werden soll, in dem die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines entsprechenden Rastho-
fes in zentraler Lage an der Autobahnausfahrt geschaffen werden. 
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Der Betroffenheit öffentlicher und privater Belange der Landwirtschaft stehen im 
Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens unter anderem die in § 1 Abs. 6 
BauGB genannten Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der 
Bevölkerung als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls beachtliche Belange 
gegenüber. Die bereits im Eigentum des privaten Vorhabenträgers befindlichen 
Grundstücke innerhalb des Plangebietes sollen nach den städtebaulichen Zielvor-
stellungen der Marktgemeinde Niederaula daher entsprechend den vorgenannten 
Ausführungen baulich entwickelt werden, zumal für die Errichtung eines Autohofes 
am Standort Niederaula ein dringender Bedarf besteht. Demnach wird der geplanten 
Errichtung eines Autohofes gegenüber der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung 
des Plangebietes im Sinne einer Abwägungsentscheidung planerisch der Vorzug 
gegeben. 
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Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Straßenverkehrsbehörde (23.07.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Polizeipräsidium Osthessen, Regionaler Verkehrsdienst (18.07.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird im 
Rahmen der weiteren Vorhabens- und Erschließungsplanung entsprochen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich jedoch kein 
weiterer Handlungsbedarf. Die äußere Erschließung des Plangebietes soll ausge-
hend von der Bundesstraße B 62 erfolgen. Die Planung erfordert demnach einen 
Anschluss an die freie Strecke der Bundesstraße außerhalb der straßenrechtlichen 
Ortsdurchfahrt. Die Möglichkeiten und Anforderungen der konkreten Ausgestaltung 
wurden mit Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Eschwege, bereits 
vorabgestimmt und sind darüber hinaus Gegenstand der dem Bebauungsplan nach-
gelagerten Erschließungs- und Straßenplanung. Im Hinblick auf die im Zuge der 
Anbindung des Plangebietes an die Bundesstraße B 62 erforderlichen Maßnahmen, 
wurde der Straßenverlauf der Bundesstraße entlang des Plangebietes in den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes miteinbezogen, um die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die bauliche Umsetzung einer leistungsfähigen Anbindung zu 
schaffen. Grundsätzlich weist die Straßenparzelle der Bundesstraße hierfür bereits 
einen hinreichenden Querschnitt auf. Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurde 
anhand der von der Heinz + Feier GmbH erstellten und der Begründung zum Be-
bauungsplan als Anlage beigefügten Verkehrsuntersuchung die gesicherte verkehrli-
che Erschließung im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben überprüft und 
nachgewiesen. 

1. 

2. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (30.07.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weitergehenden 
Berücksichtigung in die Planunterlagen aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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Regierungspräsidium Kassel, Immissionsschutz (16.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Das im Plangebiet bestehende und bereits aufgegebene Wohngebäude mit zugehö-
rigem Hausgarten und Grünflächen wird im Zuge der weiteren Planung zurückge-
baut. Hinsichtlich der bestehenden Bebauung südlich der Bundesstraße B 62 befin-
det sich im Archiv der Marktgemeinde Niederaula ausschließlich die Genehmigung 
des Bahnhofsgebäudes; in dieser Genehmigung sind zwei Dienstwohnungen enthal-
ten. Das jetzige Nebengebäude war ursprünglich eine Abortanlage. Auch der Bau-
aufsichtsbehörde des Landkreises Hersfeld-Rotenburg liegen keine weitergehenden 
Baugenehmigungen etwa für eine Dauerwohnnutzung vor. Augenscheinlich hat es 
seit der ursprünglichen Baugenehmigung aus dem Jahr 1913 kein weiteres Bauan-
tragsverfahren für die beiden Gebäude mehr gegeben. Auch in den der Marktge-
meinde Niederaula vorliegenden Kaufverträgen für das Bahnhofsgelände lassen sich 
keine Anzeichen oder Hinweis auf eine genehmigte Wohnnutzung finden. Mangels 
bekannter bauordnungsrechtlich genehmigter Wohnnutzung ist die Bebauung südlich 
der Bundesstraße B 62 demnach nicht als Wohnbebauung im Außenbereich und 
somit nach TA Lärm analog Mischgebiet zu werten. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht demnach kein weiterer Handlungsbedarf; von der Erstellung 
einer detaillierten schalltechnischen Untersuchung wird abgesehen, für die Aufnah-
me entsprechender Regelungen oder Festsetzungen zum Immissionsschutz besteht 
aufgrund der standörtlichen Lage des Plangebietes kein städtebauliches Erfordernis. 

1. 
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Regierungspräsidium Kassel, Obere Naturschutzbehörde (22.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich jedoch kein 
weiterer Handlungsbedarf, zumal durch die vorliegende 3. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes noch keine konkreten Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet 
werden, die gegebenenfalls das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
erwarten lassen. Im Übrigen wird auf die Ergebnisse der für die Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung durchgeführten artenschutzrechtlichen Prüfung verwiesen, die 
in dem der Begründung zum Bebauungsplan als Anlage beigefügten Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag dargelegt sind. Demnach wurde das potenzielle Vorkommen 
von Zauneidechsen im Plangebiet gemäß den Vorgaben des einschlägigen Leitfa-
dens fachgutachterlich geprüft und ein tatsächliches Vorkommen von Zauneidechsen 
und auch Schlingnattern dabei jedoch im Plangebiet nicht festgestellt. 
 

1. 
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Zu 2 und 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich jedoch kein 
weiterer Handlungsbedarf. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die arten-
schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für die Goldammer, wie auch die weiteren 
Maßnahmen, die auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur Vermeidung des 
Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bereits entsprechend bauleit-
planerisch gesichert werden, keine vorlaufend funktionsfähig herzustellenden sog. 
CEF-Maßnahmen sind, sondern entsprechende Vermeidungsmaßnahmen darstel-
len.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 
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Regierungspräsidium Kassel, Obere Landesplanungsbehörde (15.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich jedoch kein 
weiterer Handlungsbedarf. Die Anregung zum weitergehenden Ausschluss von Ein-
zelhandelsbetrieben im Plangebiet wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
im Zuge der weiteren Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Unterm Gleberück“ 
berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Regierungspräsidium Kassel, Wasserwirtschaft, Altlasten, Bodenschutz (14.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme zum Vorentwurf der 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wurden keine Hinweise oder Anregungen zur vorliegen-
den Planung vorgebracht. 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 
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Herr Uwe Greb (11.07.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Vorliegend ist davon auszugehen, dass der überwiegende Anteil der Fahrbewegun-
gen ausgehend von der Bundesautobahn BAB 7 erfolgt. Der geplante Rasthof wird 
zudem auch für den durchgehenden Schwerverkehr auf der Bundesstraße B 62 
zugänglich sein, solange dieser nicht aufgrund etwaiger ordnungspolizeilicher Ver-
kehrsregelungen, die nicht Gegenstand der Bauleitplanung sind, beschränkt wird. Im 
Rahmen der zum Entwurf des Bebauungsplanes erstellten Verkehrsuntersuchung 
wird diesbezüglich von einem Anteil in Höhe von rd. 28 % an dem gesamten Ziel- 
und Quellverkehr des künftigen Rasthofes ausgegangen. Im Übrigen hat die Markt-
gemeinde Niederaula zwischenzeitlich die Erstellung einer auf die im Bereich insbe-
sondere der bestehenden Gewerbegebiete vorhandenen und künftigen gewerblichen 
Verkehre bezogenen gutachterlichen Verkehrsuntersuchung beauftragt, die insofern 
nicht nur auf die geplante Errichtung eines Autohofes, sondern auf die Betrachtung 
der gesamten Verkehrsmengen und deren Abwicklung abstellt. 
 

1. 

2. 


